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Vorstand und Geschäftsführung

Präsident VBGU
Geschäftsführer G.U.B. Ingenieur AG

Vizepräsident VBGU
Generalbevollmächtigter Wismut GmbH

Schatzmeister VBGU
Geschäftsführer FUGRO-HGN GmbH

Geschäftsführer VBGU

Direktor VBGU

Der VBGU ist Mitglied in:

Vereinigung Rohstoffe und Bergbau e. V.
Verband der Wirtschaft Thüringens e. V.
Vereinigung der Sächsischen
Wirtschaft e. V.
Deutsch-Angolanische
Wirtschafts-Initiative (DAWI) e. V.

Dr.-Ing. Dietmar Grießl

Dipl.-Ing. Dietmar Leupold

Dr. Volker Ermisch

Dipl.-Geol. Olaf Alisch

Dr. Bodo Schirmer

Fax: 030 40054271
E-Mail: info@vbgu.de
http://www.vbgu.de

Zweck des Verbandes

Arbeitgeberverband zur Wahrnehmung
der

- allgemeinen wirtschaftspolitischen

- sozialpolitischen und

- tariflichen

Belange der Mitglieder.

Der Verband koordiniert und führt Tarif-
verhandlungen und schließt Tarifverträge
für seine Mitglieder ab.

Der Verband unterstützt seine Mitglieder
auf den Gebieten der Forschung und
Entwicklung sowie Ausbildung,
insbesondere durch Tätigkeiten in
Ausschüssen und Kommissionen, auch
in anderen Verbänden und
Organisationen.
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Mitglieder sind bzw. können werden:
natürliche oder juristische Personen der
Bundesrepublik Deutschland, welche auf
den Gebieten

Bergbau
Bergbauverwahrung
Rekultivierung von Bergbauhalden
Versatzbergbau
Rohstoffgewinnung
Geologie
Geotechnik
Geothermie
Geophysik
Geofernerkundung
Hydrogeologie
Umweltberatung und -technik
Sanierung
Projektmanagement

aktiv oder beratend im In- und Ausland
tätig sind oder dazu benötigte Anlagen
und Ausrüstungen herstellen.

Weiterhin können auch ausländische
Personen Mitglieder des Verbandes nach
§ 21 ff., insbesondere § 38 BGB, werden.
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